
   

Parlamentssitzung 22. August 2016 Traktandum 10 

1612 Motion (SP, Junge Grüne, Grüne) "Antragsrecht - Partizipationsmöglichkeit für die 

Bevölkerung aus allen Ortsteilen" 

Beantwortung; Direktion Präsidiales und Finanzen 

Vorstosstext 

Antrag 

Der Gemeinderat wird beauftragt, für Nichtparlamentarierinnen und Nichtparlamentarier ein 

Antragsrecht (Volksmotion und Volkspostulat) zu schaffen.  

 

Eine Anzahl von mindestens 100 Personen, die in der Gemeinde wohnhaft und angemeldet 

sind und das vierzehnte Altersjahr zurückgelegt haben, sollen durch Unterzeichnung eine 

Volksmotion oder ein Volkspostulat einreichen können. Das Parlament behandelt die Anträge 

wie eine Motion oder ein Postulat eines seiner Mitglieder. 

 

Begründung 

Die Volksmotion und das Volkspostulat fördern die vermehrte Einbindung der Bürgerinnen und 

Bürger aus der ganzen Gemeinde in die Entscheid- und Gestaltungsprozesse des gesellschaft-

lichen Zusammenlebens. 

 

Seit 10 Jahren gibt es in der Gemeinde Köniz „nichtständige Kommissionen“ mit Vertretern aus 

den verschiedenen Ortsteilen (u. a. Wangental und Köniz/Liebefeld). Die Kommissionen sind 

ein Bindeglied zwischen den Behörden und der ortsansässigen Bevölkerung, welche Anliegen 

aus den Quartieren über Vertreter mit Quartierbezug in die Kommissionen einbringen. 

 

Der Gemeinderat hat am 17. Februar 2016 entschieden, dass die „nichtständigen Kommissio-

nen“ (u. a. Köniz/Liebefeld) aufgehoben werden und es auch keine neuen „nichtständigen 

Kommission“ für die obere Gemeinde oder Wabern geben wird. 

 

Im Bericht vom 9.11.2015 zum Postulat „Volksmotion und Volkspostulat – neue demokratische 

Rechte!“ bekräftigte der Gemeinderat noch, dass die „nichtständigen Kommissionen“ mit Vertre-

tern aus den verschiedenen Ortsteilen ein wichtiges Mitwirkungsinstrument seien. Der Gemein-

derat lege grossen Wert auf einen regelmässigen Austausch, der häufig auf diese Weise die 

spezifischen Interessen des jeweiligen Ortsteils einbringt.  

 

Mit der neuen Ausgangslage ist es nun der richtige Zeitpunkt gekommen, dass die Stimmbevöl-

kerung von Köniz über die Einführung neuer Partizipationsrechte („Volksmotion und Volkspostu-

lat“) entscheiden kann. 

 

Vorleistungen und Grundlagen 

In der Antwort (19.8.2013) und im Bericht (9.11.2015) des Gemeinderates zum Postulat 1301 

„Volksmotion und Volkspostulat – neue demokratische Rechte!“ sind folgende Erkenntnisse 

festgehalten: 

- In Anbetracht der bisherigen Erfahrungen in anderen Gemeinden und des Potentials 

des Bevölkerungsantrags (Volksmotion und Volkspostulat) kommt der Gemeinderat zu 

einer grundsätzlich positiven Gesamtbeurteilung. 
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- Das Instrument schliesst eine gewisse Lücke, welche zwischen dem relativ aufwändi-

gen Instrument der Initiative einerseits und dem vergleichsweise schwachen Petitions-

recht andererseits besteht. Mit der Einführung könnte die Gemeinde Köniz ihre demo-

kratischen Instrumente – im Einklang mit dem Prinzip der Volkssouveränität – gezielt 

und massvoll ausbauen, ohne die bestehende gute Zusammenarbeit (checks and ba-

lances) zwischen Volk, Parlament und Exekutive aus dem Gleichgeweicht zu bringen. 

- Das Unterschriftenquorum und die Unterschriftsberechtigung haben keinen signifikan-

ten Einfluss auf die Anwendung bzw. Nichtanwendung. 

- Den Verwaltungsaufwand stufen die angefragten Gemeinden als vergleichbar mit einer 

Behandlung eines parlamentarischen Vorstosses ein. 

- Die Volksmotion und das Volkspostulat werden häufig von Interessensgruppen benutzt, 

um ein spezifisches Anliegen in deren unmittelbaren Umfeld einzubringen. 

 

Fazit 

Wer heute als Nichtparlamentarier auf die politische Traktandenliste Einfluss nehmen will, dem 

stehen Volksinitiative und die Petition als Instrument zur Verfügung. Die Volksinitiative ist gera-

de für nicht organisierte und kleinere Gruppierungen ein Instrument mit hoher Hürde (Unter-

schriftenzahl, Fristen, Finanzierung). Die Petition andererseits ist ein unverbindliches Instru-

ment, welches in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wird und mit dem man wenig bis kei-

nen Einfluss auf die politischen Traktandenlisten hat. Die Volksmotion und das Volkspostulat 

verkleinern die grosse Spannweite zwischen Petition und Initiative und sind eine wertvolle Be-

reicherung der Mitwirkungsrechte. 

 

Die Stimmbevölkerung von Köniz soll über die Einführung der Volksmotion und des Volkspostu-

lats entscheiden können. 

Eingereicht 

14. März 2016 

Unterschrieben von 17 Parlamentsmitgliedern 

Ruedi Lüthi, Stephie Staub-Muheim, Vanda Descombes, Christian Roth, Werner Thut, Hugo 

Staub, Bruno Schmucki, Annemarie Berlinger-Staub, Christoph Salzmann, Markus Willi, Elena 

Ackermann, Iris Widmer, Mathias Rickli, Hansueli Pestalozzi, Casimir von Arx, Barbara Thür, 

Christina Aebischer 

Antwort des Gemeinderates 

1. Formelle Prüfung 

Mit der Erheblicherklärung dieser Motion gibt das Parlament dem Gemeinderat einen ver-

pflichtenden Auftrag (siehe Abklärung der Stv. Gemeindeschreiberin, Beilage 1). 

2. Ausgangslage 

Die Motion beantragt die Einführung neuer demokratischer Volksrechte in der Gemeinde Köniz. 
Neu soll eine Anzahl von mindestens 100 Personen, die in der Gemeinde wohnhaft und ange-
meldet sind und das 14. Altersjahr zurückgelegt haben, durch Unterzeichnung eine Volksmotion 
oder ein Volkspostulat einreichen können. Das Parlament und der Gemeinderat würden die 
Anträge wie eine Motion oder ein Postulat eines Parlamentsmitglieds behandeln. 

Mit der Motion 1612 formulieren die Motionäre den gleichen Antrag wie in der Motion 1301. 
Diese wurde vom Parlament am 19. August 2013 als Postulat erheblich erklärt und an der Sit-
zung vom 9. November 2015 vom Parlament einstimmig abgeschrieben. 
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3. Beurteilung durch den Gemeinderat 

Da der Gemeinderat vor kurzem zur gleichen Motion einen detaillierten Bericht vorgelegt hat, 
verzichtet er im Folgenden auf eine ausführliche Darstellung seiner Position und auf weitere 
Abklärungen. Er verweist hierfür auf die entsprechenden Ausführungen in der Beantwortung der 
Motion 1301 und insbesondere im Bericht zum umgewandelten Postulat 1301 (Beilagen 2 und 
3). Der Gemeinderat ist der Ansicht, dass dem Parlament in diesen Berichten ausreichend In-
formationen vorgelegt wurden, um informierten einen Entscheid zu fällen. 

Die Motionäre stellen in ihrer Begründung (Kapitel Vorleistungen und Grundlagen) richtiger-
weise fest, dass der Gemeinderat in seiner Beantwortung der Motion 1301 nach einer ersten 
Abklärung eine „grundsätzlich positive Gesamtbeurteilung“ der Volksmotion und des Volkspos-
tulats vorgenommen hat. Es bleibt aber unerwähnt, dass der Gemeinderat im Erfüllungsbericht 
vom 26. Juni 2015 weitere und fundierte Abklärungen zum Bedürfnis, zu den Themen, zu der 
Ausgestaltung, zu den Zielgruppen und zur effektiven Anwendung in anderen Gemeinden ge-
macht hat, mit einer entsprechenden tabellarischen Übersicht als Beilage (Berner Gemeinden 
die über dieses Instrument verfügen sowie die Gemeinden Kriens und Luzern). Als Fazit dieser 
Abklärungen hält der Gemeinderat fest, dass das Bedürfnis eher gering ist, dass der Zusatznut-
zen der Volksmotion/des Volkspostulats nicht nachgewiesen werden konnte und dass sich die 
Themen grösstenteils mit den Themen anderer Mitwirkungsinstrumente decken. Es hat sich 
auch gezeigt, dass die mit der Volksmotion und dem Volkspostulat anvisierten Zielgruppen - 
Jugendliche ab 14 Jahren und Ausländer - das Instrument bisher wenig benutzt haben, so dass 
auch das angestrebte Ziel einer verstärkten Einbindung dieser Gruppen nicht erreicht wurde. 
Eine Ausnahme bildet die Stadt Luzern, welche von ihrer Grösse, der Bevölkerungsstruktur 
(Stadt), der geographischen Situation (regionale Zentrumsfunktion) und der Organisationsform 
(eher homogenes Stadtgebiet vs. Ortsteilen in Köniz) nur bedingt mit der Gemeinde Köniz ver-
glichen werden kann. 

Die Motionäre führen in ihrer Begründung zudem aus, dass mit der Aufhebung von „nichtstän-
digen Kommissionen“ eine neue Ausgangslage vorliege, weshalb der Zeitpunkt gekommen sei, 
als neue Partizipationsrechte die Volksmotion und das Volkspostulat einzuführen.  

Der Gemeinderat hat in seinem Bericht zum Postulat 1301 die bestehenden Instrumente und 
die Praxis der politischen Rechte und der Bürgermitwirkung in der Gemeinde Köniz dargelegt. 
Darin wird aufgezeigt, dass Köniz über eine breite Palette von formellen und informellen Instru-
menten und Mechanismen verfügt. Diese werden in der Praxis auch häufig genutzt, so dass 
Bürgerinnen und Bürger, Interessengruppen und Vertreter der verschiedenen Könizer Ortsteile 
ihre Anliegen einbringen können. Aufgrund der Aufhebung einer - als nichtständige gemeinde-
rätliche Kommission für einen Ortsteil (Köniz/Liebefeld) errichteten - Kommission von einer 
neuen Ausgangslage zu sprechen, scheint dem Gemeinderat nicht angemessen. 

Der Gemeinderat ist gerne bereit, neue Vorschläge und Ideen für die Anpassung, Weiterent-
wicklung und Ausweitung der Volksrechte aufzunehmen, zu prüfen und aktiv mitzugestalten. 
Diese müssen aber einem effektiven Bedürfnis in der Gemeinde Köniz entsprechen und eine 
echte Lücke schliessen bzw. einen effektiven Mehrwert bringen. Die Volksmotion und das 
Volkspostulat scheinen dem Gemeinderat als sinnvolles Instrument zur Ergänzung oder zum 
Ausbau der bestehenden Mitwirkungsrechte in der Gemeinde Köniz nicht geeignet. 

Antrag 

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen: 

Die Motion wird abgelehnt. 

 

Köniz, 15. Juni 2016 

 

Der Gemeinderat 
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Beilagen 

 Formelle Prüfung der Motion durch die Stv. Gemeindeschreiberin vom 22. März 2016. 

 1301 Motion (SP Köniz/Lüthi), "Volksmotion und Volkspostulat - neue demokratische 

Rechte!", Bericht des Gemeinderats vom 26. Juni 2015 (Traktandum 7 der Parlamentssit-

zung vom 9. November 2015) 

 1301 Motion (SP Köniz/Lüthi), "Volksmotion und Volkspostulat - neue demokratische 

Rechte!", Antwort des Gemeinderats vom 19. Juni 2013 (Traktandum 13 der Parlamentssit-

zung vom 19. August 2013) 

 





 

 

   

Parlamentssitzung 9. November 2015 Traktandum 7 

1301 Postulat (SP Köniz/Lüthi)  "Volksmotion und Volkspostulat – neue demokratische 

Rechte!" 

Abschreibung; Direktion Präsidiales und Finanzen 

Bericht des Gemeinderates 

Der Vorstoss wurde als Motion eingereicht und am 19. August 2013 vom Parlament als Postulat 

erheblich erklärt. 

1. Ausgangslage 

Mit dem Postulat 1301 wird beantragt, die Instrumente der Volksmotion und des Volkspostulats 

in der Gemeinde Köniz einzuführen. Demnach sollen 100 Personen, die in der Gemeinde 

wohnhaft und angemeldet sind und das 14. Altersjahr zurückgelegt haben, durch Unterschrift 

eine Volksmotion oder ein Volkspostulat einreichen können. Das Parlament soll die Anträge wie 

eine Motion oder ein Postulat eines seiner Mitglieder behandeln. 

In seiner Antwort vom 19. Juni 2013 (Beilage 1) kommt der Gemeinderat zum Schluss, dass 

neue Partizipations-Instrumente zu einem sinnvollen Ausbau der demokratischen Rechte bei-

tragen können. Zugleich müsse aber darauf geachtet werden, dass die bestehende gute Zu-

sammenarbeit zwischen Volk, Parlament und Exekutive nicht aus dem Gleichgewicht gebracht 

wird. Ob die vorgeschlagenen Instrumente der Volksmotion und des Volkspostulats für die Ge-

meinde Köniz die geeigneten Instrumente für einen sinnvollen Ausbau der demokratischen 

Rechte sind, sei näher zu prüfen. Dabei hat der Gemeinderat in Aussicht gestellt, die Erfahrun-

gen anderer Gemeinde aufzuarbeiten, damit eine breitere Diskussion ermöglicht wird. Um diese 

Zusatzabklärungen durchzuführen und um - im Falle eines positiven Fazits - eine grössere Fle-

xibilität bei der möglichen Umsetzung zu erhalten (z.B. notwendiges Unterschriften-Quorum, 

Frage der Ausweitung auf Ausländer und Jugendliche), hat der Gemeinderat dem Parlament 

beantragt, die Motion als Postulat erheblich zu erklären. Diesem Antrag ist das Parlament an 

der Sitzung vom 19. August 2013 gefolgt. 

2. Die Volksmotion und das Volkspostulat: Weitere Abklärungen zur Praxis in anderen 

Gemeinden 

In der Beantwortung vom 19. Juni 2013 wurde bereits ausführlich erläutert, dass verschiedene 

Kantone und Gemeinden das Instrument der Volksmotion und des Volkspostulats eingeführt 

haben. Im Kanton Bern sind dies die Gemeinden Worb, Ostermundigen und Zollikofen. Zudem 

kennt die Gemeinde Burgdorf das Instrument des Jugend- und Ausländerantrags, dieses wird 

aber in der Praxis kaum genutzt. In der Gemeinde Muri bei Bern wurde kürzlich ein parlamenta-

rischer Vorstoss zur Einführung der Volksmotion abgelehnt. In der Stadt Bern wurde an der 

Volksabstimmung vom 14. Juni 2015 die Einführung der Ausländermotion beschlossen. 
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Um sich ein Bild der Praxis der Volksmotion/des Volkspostulats machen zu können, wurden bei 

den betreffenden Berner Gemeinden sowie zusätzlich bei zwei ausserkantonalen Gemeinden 

(Kriens und Luzern) vertiefte Abklärungen zu den Erfahrungen bei deren Anwendung gemacht. 

Dabei wurden insbesondere die folgenden Elemente untersucht: 

- Bedürfnis: Wie ist die Nachfrage/das Bedürfnis nach den Instrumenten der Volksmoti-
on/dem Volkspostulat? Ist die Nachfrage nach beiden Instrumenten allenfalls unter-
schiedlich? Für welche Themen werden sie benutzt? 

- Ausgestaltung: Gibt es Unterschiede in der Praxis aufgrund der unterschiedlichen Aus-

gestaltung (z.B. Unterschriftenquorum)? Wie gross ist der Verwaltungsaufwand? 

- Zielgruppen und Nutzung: Von welchen Gruppen wird das Instrument genutzt? Wird das 

Instrument von spezifisch anvisierten Zielgruppen genutzt? Wird das Instrument allenfalls 

von anderen Gruppen genutzt? 

(Siehe summarische Übersichtstabelle der Antworten in Beilage 2). 

Bedürfnis und Themen 

Im Grossteil der untersuchten Gemeinden wird die Volksmotion/das Volkspostulat nur selten 

angewandt (Ostermundigen 4 mal seit 2001; Worb 8 mal seit 2000; Zollikofen 3 mal seit 2005; 

Kriens 3 mal seit 2008). Eine Ausnahme bildet die Stadt Luzern, wo das Instrument seit deren 

Einführung im Jahr 2000 36 Mal benutzt wurde (25 davon seit 2011).  

Bei den Themen zeigt sich, dass häufig Anliegen oder konkrete Projekte zur Gestaltung bzw. 

Nutzung des öffentlichen Raums und Verkehrsmassnahmen (z.B. Begegnungszonen, Prome-

nadenstrasse, Sportplätze, Spielplätze, Lärm und Littering) sowie Anliegen im Bereich Schule 

(z.B. Schulwege, Aufgabenhilfe für Schulen) im Zentrum stehen. Weitere Einzelthemen waren 

beispielsweise Anträge für Zusatzinvestitionen in Kultur, Fusswege, Ortspolizei; für den Erhalt 

einer Bibliothek; für die Verhinderung eines Hochhauses; für die Sicherung von städtischen 

Liegenschaften zum gemeinnützigen Zweck oder ein Antrag gegen die Errichtung von Anten-

nenanlagen in Wohnquartieren. Die aufgeführten Themen unterscheiden sich nicht wesentlich 

von anderen demokratischen Instrumenten. Die Themenliste deckt sich in etwa mit den The-

men, die üblicherweise auf Gemeindeebene mittels parlamentarischen Vorstössen (Motion, 

Postulat, Interpellation) oder als direkter Anstoss aus der Bevölkerung mittels Petitionen oder 

Initiativen in den politischen Prozess eingebracht werden. 

Einige Gemeinden haben zudem die Rückmeldung gegeben, dass das Instrument der Volksmo-

tion/des Volkspostulats auch dazu benutzt wurde, um ein Anliegen erneut vorzubringen, wel-

ches bereits in einem anderen Verfahren (z.B. Volksabstimmung, Petition) abgelehnt wurde. In 

verschiedenen Fällen wurden Volksmotionen im Vorfeld von grösseren Vorlagen (z.B. grössere 

Verkehrsprojekte) eingereicht, um spezifische Teil-Anliegen im Zusammenhang mit der Planung 

dieser Grossprojekte frühzeitig auf die politische und/oder mediale Agenda zu bringen. 

Ausgestaltung 

Bei allen untersuchten Gemeinden müssen die Antragssteller Wohnsitz in der Gemeinde ha-

ben. In einigen Gemeinden sind nur Stimmberechtigte zur Einreichung berechtigt (Worb, Os-

termundigen, Kriens), andere haben das Instrument auch auf andere Bevölkerungsgruppen 

ausgeweitet (Zollikofen ab 14 J. sowie für Ausländer; Luzern als Vorstoss vom Kinder und Ju-

gendparlament, neu seit 1.1.15 beim „Bevölkerungsantrag“ auf Ausländer mit Niederlassungs-

bewilligung C). Das erforderliche Unterschriftenquorum variiert zwischen 50 und 200, scheint 

aber keinen signifikanten Einfluss auf deren Anwendung bzw. Nichtanwendung zu haben. In der 

Stadt Luzern wurde bei der Umwandlung der Volksmotion in den Bevölkerungsantrag die Un-

terschriftenzahl auf Antrag der GPK von 100 auf 200 erhöht, unter anderem mit dem Ziel, die 

Hürde etwas zu erhöhen. 

In der Praxis zeigt sich kein markanter Unterschied bei der Anwendung der Volksmotion vom 

Volkspostulat. Tendenziell wurden mehr Volksmotionen eingereicht, Luzern kannte bis Ende 

2014 nur das Instrument der Volksmotion. Einige Gemeinden (Luzern, Worb) haben die Erfah-

rung gemacht, dass die Abgrenzung oft schwierig ist, konkret wurden verschiedene Anträge 

eingereicht die nicht motionsfähig waren. Dies war einer der Gründe, weshalb Luzern neu ab 

1.1.2015 den Bevölkerungsantrag einführte, welche dem Parlament die Möglichkeit gibt zu ent-

scheiden, einen Bevölkerungsantrag als Motion oder als Postulat entgegenzunehmen. 
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Den Verwaltungsaufwand stufen die angefragten Gemeinden als „mittelgross“ ein, vergleichbar 

mit der Behandlung eines parlamentarischen Vorstosses. Oft ist ein zusätzlicher Aufwand nötig, 

um wie oben ausgeführt abzuklären, ob ein Antrag Gegenstand einer Motion bzw. eines Postu-

lats sein kann. 

Zielgruppen und Nutzung 

Die Volksmotion und das Volkspostulat wurden häufig von kleineren und spontan organisierten 

Interessengruppen benutzt, um ein spezifisches Anliegen in deren unmittelbaren Umfeld einzu-

bringen. Bei einigen Fällen wurde das Instrument auch von bestehenden Organisatio-

nen/Strukturen wie Parteien, Quartiervereinen oder Elternräten benutzt. Die in verschiedenen 

Gemeinden (Zollikofen, Burgdorf) spezifisch anvisierten Zielgruppen (Jugendliche, Ausländer) 

haben das Instrument wenig genutzt, in Burgdorf wurde das Instrument des Ausländerantrags 

bisher noch nie benutzt, obwohl es seit 7 Jahren in der Gemeinde eingeführt wurde. 

Zwischenfazit 

Als Fazit der Praxis in den untersuchten Gemeinden kann festgehalten werden, dass das In-

strument der Volksmotion/des Volkspostulats nur spärlich benutzt wurde, so dass von einem 

eher geringen Bedürfnis ausgegangen werden kann. Eine Ausnahme bildet die Stadt Luzern, 

welche von der Grösse (2013: 83‘759), der Bevölkerungsstruktur (Stadt), der geographischen 

Situation und der Organisationsform (eher homogenes Stadtgebiet vs. Ortsteile in Köniz) nur 

bedingt mit der Gemeinde Köniz verglichen werden kann. Der Gemeinderat geht davon aus, 

dass Köniz eher mit den untersuchten Berner Gemeinden sowie der Agglomerationsgemeinde 

Kriens vergleichbar ist. Welche Gründe in Luzern zur relativ häufigen Anwendung und insbe-

sondere zum sprunghaften Anstieg seit 2011 geführt haben, kann im Rahmen dieses Berichts 

nicht abschliessend geklärt werden. Ein Grund könnte darin liegen, dass die Einreichung von 

Volksmotionen in einigen Fällen ein beträchtliches Medienecho auslöste und andere Gruppen 

(unter anderem auch Parlamentsmitglieder) animierte, ebenfalls eine Volksmotion einzureichen. 

Die Themen decken sich grösstenteils mit den Themen anderer Mitwirkungsrechte oder parla-

mentarischer Instrumente. Bei gewissen Themen stellt sich zudem die Frage, ob diese nicht 

eher mit einem anderen Instrument effektiver und effizienter eingebracht werden könnten, z.B. 

mit einer Petition und anschliessender direkter sowie zeitnaher Behandlung und Beantwortung 

durch das zuständige Organ. 

Spezifisch anvisierte Zielgruppen wie Jugendliche oder Ausländer haben das Instrument wenig 

benutzt, so dass auch hier das angestrebte Ziel - die verstärkte politische Einbindung dieser 

Zielgruppen - nicht erreicht worden ist. Die Instrumente haben wohl eher eine symbolische Be-

deutung. 

Da der Zusatznutzen im Grossteil der untersuchten Gemeinden bescheiden ist und nicht die 

angestrebte Wirkung erzielt hat, hält der Gemeinderat als Zwischenfazit fest, dass die Volksmo-

tion/das Volkspostulat als Instrument im Grossteil der Gemeinden eher nicht geeignet erscheint, 

die Volksrechte effektiv und bedürfnisorientiert auszubauen bzw. zusätzliche Gruppen in den 

demokratischen Prozess einzubinden. Die konkrete Ausgestaltung (z.B. Anzahl Unterschriften, 

Ausweitung auf Nicht-Stimmberechtige) scheint keinen grossen Einfluss auf deren Anwen-

dung/Nichtanwendung zu haben. Aus diesem Grund hat sich der Gemeinderat entschieden, auf 

eine vertiefte Abklärung zu formalen Fragen, Ausgestaltung und zum konkreten Ablauf mit mög-

lichen Optionen zu verzichten. 

3. Partizipation in der Gemeinde Köniz 

Im Folgenden sollen kurz die bestehenden Instrumente und die Praxis der politischen Rechte 
und der Bürgermitwirkung in der Gemeinde Köniz dargestellt werden. Damit soll eruiert werden, 
ob es allenfalls Lücken gibt, und - falls dies bejaht wird - ob diese mit dem im Postulat vorge-
schlagenen Instrument der Volksmotion/des Volkspostulats sinnvoll gefüllt werden könnten. 
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Wie bereits in der Motionsantwort ausgeführt wurde, sind in der Gemeindeordnung (GO) von 
Köniz folgende - für Schweizer Gemeinden „klassischen“ - politischen Rechte aufgeführt: 
Stimmrecht (Art. 10 GO), Initiative (Art. 11 ff. GO), Referendum (Art. 17 ff GO) und Petition (Art 
20 GO). In der Gemeinde Köniz sind Gemeindeinitiativen eher selten, der Grund dafür könnte 
am Aufwand (und einem entsprechenden Organisationsgrad) für ein Initiativkomitee liegen, 
2000 Unterschriften zu sammeln. Referenden werden in Köniz ebenfalls selten benutzt. Ein 
Grund hierfür könnte - neben dem beträchtlichen Aufwand - die heterogene Zusammensetzung 
und eine entsprechend breite Abstützung der Könizer Exekutive und des Könizer Parlaments in 
der Bevölkerung sein. 

Das Instrument der Petition wird in der Gemeinde Köniz häufig benutzt. Verschiedenste Anlie-
gen und Projektideen wurden auf diesem Weg auf die politische Agenda gebracht. Gerade mit 
der Volksmotion/dem Volkspostulat anvisierte Gruppen (spontane Interessengruppen, Vereine, 
Quartiervereine etc.) haben in Köniz häufig Petitionen eingereicht, um ihre Anliegen vorzubrin-
gen. Die Petition kennt nur minimale formelle Voraussetzungen und erfordert deshalb einen 
geringen Organisationsgrad. Zudem kann die Petition - wie die im Postulat vorgeschlagene 
Volksmotion und das Volkspostulat - auch von Ausländern und Jugendlichen genutzt werden. 
Für die Zielgruppe der Jugendlichen kennt Köniz ausserdem das Instrument des Jugendparla-
ments. Dieses kann parlamentarische Vorstösse einreichen und sich zu aktuellen Geschäften 
des Parlaments mittels Mitbericht äussern (Art. 56 Geschäftsreglement des Parlaments). 

Als Parlamentsgemeinde bringen Könizer Bürgerinnen und Bürger, Interessengruppen und 
Vereine ihre Anliegen und Vorschläge häufig via parlamentarische Vorstösse (Motion, Postulat, 
Interpellation) oder seit einigen Jahren auch via Planungsbeschluss eines oder mehrerer Par-
lamentsmitglieder ein. Angesichts der heterogenen Zusammensetzung des Parlaments (Vertre-
tung verschiedener Parteien, Herkunft aus verschiedenen Ortsteilen, diverse Berufsgruppen 
und Alterskategorien etc.) dürfte es nicht allzu schwierig sein, für das Vorbringen eines begrün-
deten Anliegens von einer gewissen Relevanz ein Parlamentsmitglied zu gewinnen, das Anlie-
gen mit einem parlamentarischen Vorstoss einzubringen.  

Weitere Mitwirkungsinstrumente sind ständige gemeinderätliche und parlamentarische Kom-

missionen wie z.B. die Schulkommission, die Einbürgerungskommission, die Bau- und Pla-

nungskommission und der Abstimmungs- und Wahlausschuss. All diesen Kommissionen ist 

gemeinsam, dass Bürgerinnen und Bürger sowie Fachexperten im politischen Entscheidungs-

prozess mitwirken, meistens in einer beratenden oder begleitenden Funktion. Zudem hat der 

Gemeinderat 2006 zwei nichtständige Kommissionen im Wangental und in Köniz/Liebefeld er-

richtet, welche seither die Behörden bei Planungsaufgaben in den Bereichen Siedlung, Land-

schaft und Verkehr begleiten.  

Ein weiteres wichtiges Mitwirkungsinstrument sind die öffentlichen Mitwirkungsverfahren (z.B. 

zur Ortsplanungsrevision), bei denen die Anliegen von Einzelnen, Interessengruppen, Vereinen 

oder Parteien zu einem konkreten Projekt oder Vorhaben direkt eingebracht werden können. 

Neben diesen formellen Instrumenten wurden und werden in Köniz zahlreiche andere Instru-
mente der Bürgerpartizipation angewandt, welche nicht auf einer spezifischen Rechtsgrundlage 
beruhen und je nach Thema oder Projekt unterschiedlich angewandt werden. Als Beispiele 
können hier runde Tische, Informations- und Diskussions-Veranstaltungen, Podiumsdiskussio-
nen und Arbeitsgruppen erwähnt werden. Der Gemeinderat legt zudem grossen Wert auf einen 
regelmässigen Austausch mit den Ortsvereinen, welche häufig die spezifischen Interessen des 
jeweiligen Ortsteils einbringen. 

Quasi als „schwächste Form der Mitwirkung“ betreibt der Gemeinderat eine aktive Informations- 
und Kommunikationspolitik, mit verschiedensten Mitteln und Kanälen wie z.B. die Gemeinde-
website, Medienmitteilungen, „Köniz Innerorts“ und Gespräche für Bürgeranliegen beim Ge-
meindepräsidenten. Seit einiger Zeit kommuniziert die Gemeinde zudem aktiv und rege via 
soziale Medien (Facebook, Twitter, YouTube, Flickr). Insbesondere mit diesen neuen Medien 
sollen neue Zielgruppen erreicht werden, welche die traditionellen Instrumente weniger nutzen. 
Last, but not least kann an dieser Stelle auch die breite Abdeckung mit diversen lokalen und 
regionalen Printmedien sowie Radio/TV erwähnt werden, welche eine differenzierte und kriti-
sche Berichterstattung gewährleisten sollte. 
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4. Fazit 

Zusammenfassend stellt der Gemeinderat fest, dass das Bedürfnis nach der Einführung der 

Volksmotion/des Volkspostulats eher gering ist. Der Zusatznutzen der Volksmotion/des Volks-

postulats konnte nicht nachgewiesen werden, die Themen decken sich grösstenteils mit den 

Themen anderer Mitwirkungsinstrumente. Neue Zielgruppen wie Jugendliche oder Ausländer 

haben das Instrument wenig genutzt. 

Die Gemeinde Köniz verfügt bereits über eine breite Palette von formellen und informellen Mit-

wirkungsinstrumenten, welche häufig genutzt werden. Spezifische Lücken konnten nicht festge-

stellt werden. Der Gemeinderat wird weiterhin die bestehenden Instrumente regelmässig über-

denken und wo nötig anpassen und weiterentwickeln. Er ist gerne bereit, hierzu neue Vorschlä-

ge und Ideen aufzunehmen und zu prüfen, wenn diese einem effektiven Bedürfnis entsprechen 

und der Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zum Nutzen steht. 

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, das Postulat abzuschreiben. 

5. Antrag 

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Das Postulat wird abgeschrieben. 

 

 

Köniz, 8. Juli 2015 

 

Der Gemeinderat 

Beilagen 

1. Vorstosstext und Antwort des Gemeinderates vom 19. Juni 2013 

2. Übersichtstabelle zu Abklärungen in anderen Gemeinden 



   

Parlamentssitzung 19. August 2013 Traktandum 13 

1301 Motion (SP Köniz/Lüthi) 

"Volksmotion und Volkspostulat - neue demokratische Rechte!" 

Beantwortung; Direktion Präsidiales und Finanzen 

Vorstosstext 

Der Gemeinderat wird beauftragt, für Nichtparlamentarierinnen und Nichtparlamentarier ein 

Antragsrecht (Volksmotion und Volkspostulat) zu schaffen.  

 

100 Personen, die in der Gemeinde wohnhaft und angemeldet sind und das vierzehnte Alters-

jahr zurückgelegt haben, sollen durch Unterzeichnung eine Volksmotion oder ein Volkspostulat 

einreichen können. Das Parlament behandelt die Anträge wie eine Motion oder ein Postulat 

eines seiner Mitglieder. 

 

Begründung 

 

Die Volksmotion und das Volkspostulat fördert die vermehrte Einbindung der Bürgerinnen und 

Bürger in die Entscheid- und Gestaltungsprozesse des gesellschaftlichen Zusammenlebens. 

Wer heute als Nichtparlamentarier auf die politische Traktandenliste Einfluss nehmen will, dem 

stehen Volksinitiative und die Petition als Instrument zur Verfügung. Die Volksinitiative ist gera-

de für nicht organisierte und kleinere Gruppierungen ein Instrument mit hoher Hürde (Unter-

schriftenzahl, Fristen, Finanzierung). Die Petition andererseits ist ein unverbindliches Instru-

ment, das in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wird und mit dem man wenig bis keinen 

Einfluss auf die politische Traktandenliste hat. Die Volksmotion und das Volkspostulat verklei-

nern die grosse Spannweite zwischen Petition und Initiative und ist eine wertvolle Bereicherung 

der Mitwirkungsrechte. 

 

Die Volksmotionkennen bereits Kantone (z. B. Solothurn, Freiburg, Neuenburg, Schaffhausen), 

Städte (z. B. Luzern, Olten, Burgdorf) und auch Berner Vorortsgemeinden wie Muri, 

Ostermundigen, Worb und Zollikofen. Die gemachten Erfahrungen werden überall als Erfolg 

bewertet.Erhebungen zeigen auch, dass das neue Mitwirkungsrecht nur eine geringfügige 

Mehrbelastung für das Parlament ist. 

 

Eingereicht 

11. Februar 2013 

Unterschrieben von 11 Parlamentsmitgliedern 

Ruedi Lüthi, Markus Willi, Mario Fedeli, Martin Graber, Christian Roth, Hugo Staub, Christoph 

Salzmann, Stephie Staub-Muheim, Annemarie Berlinger-Staub, Anna Mäder, Mathias Rickli 
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Antwort des Gemeinderates 

1. Formelle Prüfung 

Mit der Erheblicherklärung dieser Motion gibt das Parlament dem Gemeinderat einen ver-

pflichtenden Auftrag (siehe Abklärung der Gemeindeschreiberin, Beilage 1). 

2. Ausgangslage 

Die Motion beantragt die Einführung neuer demokratischer Volksrechte in der Gemeinde Köniz. 
Neu sollen 100 Personen, die in der Gemeinde wohnhaft und angemeldet sind und das 14. 
Altersjahr zurückgelegt haben, durch Unterzeichnung eine „Volksmotion“ oder ein „Volkspostu-
lat“ einreichen können. Das Parlament und der Gemeinderat würden die Anträge wie eine Moti-
on oder ein Postulat eines Parlamentsmitglieds behandeln. 

Zurzeit sind in der Gemeindeordnung von Köniz folgende politischen Rechte aufgeführt: 

- Stimmrecht (Art. 10 GO): Voraussetzung Stimmberechtigung in kantonalen Angelegenhei-
ten und 3 Monate Wohnsitz in der Gemeinde, 

- Initiative (Art. 11 ff. GO): Voraussetzung 2000 Unterschriften von Stimmberechtigten, 

- Referendum (Art. 17 ff. GO fakultative Volksabstimmung und konstruktives Referendum): 
Voraussetzung 500 Unterschriften von Stimmberechtigten, 

- Petition (Art. 20 GO): jede Person ist berechtigt. 

Zudem ist gemäss Geschäftsreglement des Parlaments (im folgenden GRP) das Jugendparla-
ment berechtigt, parlamentarische Vorstösse einzureichen und sich zu aktuellen Geschäften 
des Parlaments mit einem Mitbericht zu äussern (Art. 56 GRP). 

Die vorgeschlagene Neuerung würde die Volksrechte somit insbesondere in drei Bereichen 
ausweiten: 

a) 100 in der Gemeinde wohnhafte und angemeldete Personen könnten ein Anliegen direkt 
auf die politische Agenda des Parlaments und des Gemeinderats bringen. Dies ist bis an-
hin nur mittels Initiative (Art 11 GO, Erfordernis von 2000 Unterschriften von Stimmberech-
tigten) und einer weniger verbindlichen Petition (Art. 20 GO, von jeder Person) möglich. Im 
Gegensatz zur Petition wird bei einer Motion der Gemeinderat verpflichtet, einen bestimm-
ten Beschluss- oder Reglementsentwurf vorzulegen oder eine Massnahme zu treffen. Mit 
einem Postulat wird der Gemeinderat beauftragt zu prüfen, ob ein Reglements- oder Be-
schlussentwurf vorzulegen oder eine Massnahme zu treffen ist (Art. 53 GRP). 

b) Die politischen Rechte würden für in der Gemeinde wohnhafte und angemeldete Jugendli-
che ausgeweitet. Neu könnten Personen ab 14 Jahren ein Anliegen direkt auf die politische 
Agenda des Parlaments und des Gemeinderats bringen. Dies ist bis anhin nur via Jugend-
parlament (parlamentarische Vorstösse durch das Jugendparlament, Art. 56 GRP) oder 
Petition (Art. 20 GO) möglich.  

c) Die politischen Rechte würden für in der Gemeinde wohnhafte und angemeldete Auslände-
rinnen und Ausländer ausgeweitet. Im Gegensatz zur Initiative könnten auch nicht-
stimmberechtigte ausländische Einwohnerinnen und Einwohner eine Volksmotion/ein 
Volkspostulat unterzeichnen und einreichen. Bis anhin sind deren politischen Rechte auf 
das Einreichen einer Petition (Art. 20 GO) und - für 13-25 Jährige - auf die Wahl ins Ju-
gendparlament (Art. 25 Reglement über das Jugendparlament) begrenzt. 

3. Das Instrument der Volksmotion und des Volkspostulats und dessen Ausgestaltung in 

anderen Kantonen und Gemeinden 

Seit den 1980er Jahren haben verschiedene Kantone und Gemeinden das Instrument der 

Volksmotion und des Volkspostulats eingeführt. So kennen unter anderem der Kanton Schaff-

hausen (100 Stimmberechtigte, entspricht 0,13% der Bevölkerung), der Kanton Freiburg (300; 

0,11% der Bevölkerung), der Kanton Obwalden (1 Stimmberechtigter), der Kanton Neuenburg 

(100; 0,06% der Bevölkerung) und der Kanton Solothurn ("Volksauftrag"; 100; 0,04% der Bevöl-

kerung) dieses Volksrecht. Die Volksmotion und das Volkspostulat findet sich auch in verschie-

denen Gemeinden wie z.B. Degersheim/SG (100; 2,6%), Gossau/SG (150; 0,84%), Uzwil/SG 

(150, 1,2%), Kriens/LU (200; 0,76%) und Luzern (100; 0,13%). 
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Im Kanton Bern gibt es auf kantonaler Ebene kein vergleichbares Instrument. Einzelne Ge-

meinden haben das Instrument der Volksmotion und des Volkspostulats eingeführt, z.B. Oster-

mundigen (Art. 43 Gemeindeordnung: 100 Unterschriften, 0,65% der Bevölkerung), Worb (Art. 

37 Gemeindeverfassung: 50 Unterschriften; 0,44% der Bevölkerung), Zollikofen (Art. 41 Ge-

meindeverfassung: 100 Unterschriften; 1% der Bevölkerung). Während in Worb und Ostermun-

digen nur Stimmberechtige eine Volksmotion/ein Volkspostulat einreichen können, umfasst die 

Regelung in Zollikofen analog zur hier behandelten Motion auch in der Gemeinde wohnhafte 

Jugendliche ab 14 Jahren sowie Ausländerinnen und Ausländer. 

Die Konsultation entsprechender Dokumente sowie eine Kurzumfrage bei einigen Berner Ge-

meinden lassen den Schluss zu, dass die bisherigen Erfahrungen mit der Volksmotion und dem 

Volkspostulat grösstenteils positiv sind. Im Vergleich zu anderen Volksrechten wie der Initiative 

und dem Referendum wird die Volksmotion/das Volkspostulat eher von kleineren Gruppen be-

nutzt, welche sich für ein bestimmtes Anliegen einsetzen, ohne dass dies eines grossen Orga-

nisationsaufwands bedarf.  

In der Praxis wurden die neuen Volksrechte in den Gemeinden (und Kantonen) eher zurückhal-

tend angewandt. Zollikofen kennt das Instrument seit 2005 und es ist bisher zweimal zur An-

wendung gelangt (Themen: Mobilfunkanlagen, Einsitz der Elternräte in der Schulkommission). 

In Ostermundigen ist in den letzten Jahren nur eine Volksmotion eingereicht worden. Worb 

kennt die Volksmotion und das Volkspostulat seit 13 Jahren, auch hier wurde vom Volksrecht 

nur alle 2-3 Jahre Gebrauch gemacht. Die zurückhaltende Anwendung deckt sich mit den Er-

fahrungen in anderen Kantonen und Gemeinden. Gemäss den bisherigen Erfahrungen führte 

die Einführung der Volksmotion und des Volkspostulats auch nicht zu einer signifikanten Mehr-

belastung im Sinne eines Bürokratieausbaus für die Verwaltung und das Parlament.  

Wie oben ausgeführt wird, ermöglicht die Volksmotion und das Volkspostulat in der Gemeinde 

wohnhaften und angemeldeten Jugendlichen sowie Ausländerinnen und Ausländern eine be-

grenzte politische Partizipation. Dies ist im Einklang mit dem Leitbild, wonach Köniz auf die 

Stärken der Einwohnerinnen und Einwohner setzt, „mit dem Einbezug der Erfahrung, der Stär-

ken der in- und ausländischen Bevölkerung“ (Leitbild der Gemeinde Köniz). 

Auch der Bundesrat stellt in einer Stellungnahme vom 14.11.2012 zu einer entsprechenden 

Motion auf Bundesebene fest, „dass die Volksmotion während der letzten dreissig Jahre in eini-

gen Schweizer Kantonen und Gemeinden eingeführt wurde und sich dort positiv auf die politi-

sche Debatte ausgewirkt hat.“ 

Anlässlich der seltenen Anwendung der Volksmotion und des Volkspostulats stellt sich die be-

rechtigte Frage, ob diese einem tatsächlichen Bedürfnis entsprechen. In der Praxis haben die 

Bürgerinnen und Bürger häufig zum effektiveren Mittel der Initiative gegriffen. Als Gegenargu-

ment kann vorgebracht werden, dass ein Teil des Ziels und der Wirkung der Volksrechte in der 

Schweiz gerade darin besteht, dass den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zur Mitwir-

kung gegeben wird, ohne dass diese extensiv angewandt werden (im Sinne einer präventiven 

Wirkung und einer gewissen „Ventilfunktion“ von Volksrechten). 

Im Vergleich zu anderen Gemeinden ist das geforderte Quorum von 100 Bürgerinnen und Bür-

gern, was in Köniz einem Prozentsatz von 0.25 % entspricht, tief angesetzt. Der Grossteil der 

Gemeinden, welche die Volksmotion eingeführt haben, kennt ein höheres Quorum. Als Argu-

ment für ein tiefes Quorum spricht der Umstand, dass es in der heutigen Zeit, wo die Parteibin-

dung von Personen eher rückläufig ist, für die demokratische Debatte durchaus sinnvoll sein 

kann, dass eine kleinere Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern ihr Anliegen auf die politische 

Agenda bringen kann. Eine Volksmotion bzw. ein Volkspostulat ist im Gegensatz zu einer Initia-

tive nicht mit einer grossen Organisation und grossem Aufwand verbunden.  

Die Kurzumfrage in anderen Gemeinden hat gezeigt, dass in vereinzelten Fällen Anliegen, 

nachdem sie abgelehnt wurden, ohne Karenzfrist mit einem verhältnismässig kleinen Aufwand 

erneut vorgebracht worden sind. Auch hier kann argumentiert werden, dass es zum schweizeri-

schen Demokratieverständnis gehört, dass Anliegen mehrmals vorgebracht werden können. Bei 

Geschäften und Anliegen können „mehrere Anläufe“ durchaus sinnvoll sein, so dass eine breite 

Diskussion ermöglicht wird. 
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4. Fazit 

In Anbetracht der bisherigen Erfahrungen in anderen Gemeinden und des Potentials der 

Volksmotion und des Volkspostulats kommt der Gemeinderat zu einer grundsätzlich positiven 

Gesamtbeurteilung. Die unterschiedliche Ausgestaltung und die Erfahrungen bei der Umset-

zung dieses Volksrechts in anderen Gemeinden und Kantonen sollten aber noch genauer ge-

prüft werden.  

Die Instrumente der Volksmotion und des Volkspostulats können eine gewisse Lücke schlies-

sen, welche zwischen dem relativ aufwändigen Instrument der Initiative einerseits und dem 

vergleichsweise schwachen Petitionsrecht andererseits besteht. Die Erfahrungen in anderen 

Gemeinden haben gezeigt, dass die Instrumente nicht überbordend eingesetzt werden. Berech-

tigte Anliegen der Bevölkerung könnten von einer Gruppe gemeinsam bearbeitet und in die 

politische Debatte eingebracht werden. 

Die beschränkte Ausweitung der Volksmotion/des Volkspostulats für in der Gemeinde wohnhaf-

te Jugendliche (ab 14 Jahren) und Ausländerinnen und Ausländer kann ein sinnvoller Ausbau 

der politischen Rechte für diese Gruppen darstellen und zugleich einen Anreiz schaffen, sich für 

die Gemeinde zu interessieren und politisch aktiv zu werden. Auch hier wäre es aber ange-

bracht, eine breitere Diskussion zu führen und die Erfahrungen von anderen Gemeinden weiter 

aufzuarbeiten. 

Mit der Einführung der Volksmotion und des Volkspostulats könnte die Gemeinde Köniz seine 

demokratischen Instrumente - im Einklang mit dem Prinzip der Volkssouveränität - gezielt und 

massvoll ausbauen, ohne die bestehende gute Zusammenarbeit (checks and balances) zwi-

schen Volk, Parlament und Exekutive aus dem Gleichgewicht zu bringen. Um die für die Ge-

meinde Köniz am bestem geeignete Lösung zu erarbeiten, ist aber eine breitere Diskussion 

notwendig und der Gemeinderat müsste eine gewisse Flexibilität bei der Ausgestaltung der 

Umsetzung dieser neuen Volksrechte erhalten.  

Aus diesem Grund schlägt der Gemeinderat dem Parlament vor, die Motion als Postulat erheb-

lich zu erklären. Damit erhält der Gemeinderat bei der Umsetzung eine grössere Flexibilität, um 

die Erfahrungen von anderen Gemeinden aufzuarbeiten und weitere Diskussionen zu berück-

sichtigen. Insbesondere sind Fragen wie das notwendige Quorum sowie die Ausweitung auf 

Jugendliche und Ausländerinnen und Ausländer vertieft zu diskutieren und abzuwägen. Zudem 

müssen noch verschiedene formale Fragen zum konkreten Ablauf weiter geprüft werden (wie 

z.B. Möglichkeit der Umwandlung in ein Postulat, allfällige Beschränkung der Dauer der Unter-

schriftensammlung, Möglichkeit der Dringlichkeitserklärung).  

Die definitive Einführung der Volksmotion und des Volkspostulats würde eine Volksabstimmung 

erfordern, da gemäss Art 32 GO und Art. 23 Abs.1 Bst. c des kantonalen Gemeindesgesetzes 

jede Änderung der Gemeindeordnung von den Stimmberechtigten als oberstes Organ der Ge-

meinde mittels Abstimmung beschlossen wird. 

Antrag 

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. Die Motion wird als Postulat erheblich erklärt. 

 

Köniz, 19. Juni 2013 

 

Der Gemeinderat 

Beilagen 

1. Formelle Prüfung der Motion vom 27. März 2013 
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 Die Gemeindeschreiberin 

 

 

Landorfstrasse 1 

3098 Köniz 

 

T 031 970 91 11 

www.koeniz.ch 

 

 

 

 

 

 Beatrice Zbinden 

Gemeindeschreiberin 

 

T 031 970 92 03 

F 031 970 92 17 

beatrice.zbinden@koeniz.ch 

Köniz, 27. März 2013 

 

1301 Motion (SP Köniz/Lüthi) "Volksmotion und Volkspostulat - neue demokratische 

Rechte" 

Formelle Prüfung der Motion 

 

Gemäss der gemeinderätlichen Weisung HA 11 prüft die Gemeindeschreiberin, ob der Gegen- 

stand von eingereichten Motionen im ausschliesslichen Zuständigkeitsbereich des Gemeindera-

tes liegt. In diesem Fall käme einer Motion der Charakter einer Richtlinie zu.  

 

Die reglementarische Grundlage in Art. 53 Abs. 1 des Geschäftsreglements des Parlamentes: 

Eine Motion verpflichtet den Gemeinderat, einen bestimmten Beschlusses- oder Regle-

mentsentwurf vorzulegen oder eine Massnahme zu treffen. Soweit der Gegenstand der Mo-

tion in der ausschliesslichen Kompetenz des Gemeinderates liegt, kommt ihr der Charakter 

einer Richtlinie zu. 

 

Mit der vorliegenden Motion wird der Gemeinderat beauftragt, für Nichtparlamentarierinnen und 

Nichtparlamentarier ein Antragsrecht (Volksmotion und Volkspostulat) zu schaffen. 

 

Die Schaffung der beantragten politischen Rechte bedarf einer Ergänzung der Gemeindeord-

nung. Damit liegt der Gegenstand der Motion nicht in der alleinigen Kompetenz des Gemeinde-

rats. 

 

Fazit: Mit der Erheblicherklärung dieser Motion erteilt das Parlament dem Gemeinderat einen 

verpflichtenden Auftrag. 

 

 

Beatrice Zbinden 

Gemeindeschreiberin 
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